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Abteilung Tischtennis 
E-Mail:  tischtennis@esv-bielefeld.de 
Internet:  www.esv-bielefeld.de 
  
 

 
Bankverbindung 
Kontonr.: 12013 
Sparkasse Bielefeld 
(BLZ: 48050161) 
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Einzugsermächtigung 
 
 
 
 
Vor- und Nachname: ____________________________________  
 
Straße:   ____________________________________ 
 
Postleitzahl / Wohnort: ____________________________________ 
 
 
 
 
Kontonummer:  ____________________________________ 
 
Bankleitzahl:  ____________________________________ 
 
Geldinstitut / Ort: ____________________________________ 
 
 
 
 
Hiermit ermächtige ich die Tischtennisabteilung des ESV Bielefeld e.V. widerruflich, die 
von o.a. Person(en) zu entrichtenden Vereinsbeiträge (einschließlich der einmaligen 
Aufnahmegebühr) bei Fälligkeit zu Lasten meines o.a. Girokontos mittels Lastschrift 
einzuziehen. 
 
 
__________________________________    _______________, _________ 
(Unterschrift des Kontoinhabers)  (Ort) (Datum) 

 
 
 
 
 
Abteilungsleiter:  Olaf Stockmann, Schelpsheide 53, 33613 Bielefeld 
Kassenwart:   Eckhard Tersch, Ziegelstraße 6a, 33607 Bielefeld 
 
 
 
 
Die Monatsbeiträge werden zweimal im Jahr eingezogen. Anfang April für das erste Halbjahr des laufenden Jahres und Anfang Oktober 
für das zweite Halbjahr des laufenden Jahres. Der Antragsteller hat dafür zu sorgen, dass bei einer Änderung der Bankverbindung oder 
einer nicht ausreichenden Deckung des Kontos der Abteilungsvorstand informiert wird. Sollte ein Lastschrifteinzug aufgrund eines 
Verschuldens des Antragstellers nicht zustande kommen, werden ihm die anfallenden Kosten (zurzeit € 3) in Rechnung gestellt. 
Zurzeit gültige Monatsbeiträge: Erwachsene (ab 18 Jahre) € 5, Jugendliche (bis 18 Jahre) € 3, Familienbeitrag / eheähnliche 
Gemeinschaft (ab zwei Personen) € 6. Aufnahmegebühr  € 5 (einmalige Zahlung). Mit einer Austrittserklärung erlischt nach Einzug der 
restlichen Beiträge die Einzugsermächtigung automatisch. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen beim 
Abteilungsvorstand gekündigt werden. Die Daten werden nur für den vereinsinternen Gebrauch gespeichert.  


